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Bebauungsplan 9a „Hoerstgen Süd“ 1. Änderung der 1. Änderung 

 
- Aufstellungsbeschluss und Öffentliche Auslegung - 

 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes 9a „Hoerstgen Süd“ 1. Änderung der 1. Änderung gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen, den Entwurf gebilligt und den Beschluss gefasst, den Planentwurf gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen werden. Zudem wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen. 
 
Planungsziel & Plangebiet 
Ein Bauträger ist Eigentümer von Flächen westlich der Straße Zum Langerhof. Es handelt sich 
hier um eine bislang gewerblich genutzte Fläche, deren Nutzung mittlerweile aufgegeben wurde. 
Der Grundstückseigentümer beabsichtigt, in diesem Bereich sechs Einfamilienhausgrundstücke zu 
entwickeln. In diesem Zuge soll die bestehende Bebauung (v.a. eine bestehende eingeschossige Lagerhalle 
sowie ein Schuppen) abgetragen werden. Zur Sicherung der Erschließung der fünf im rückwärtigen 
Planbereich vorgesehenen Grundstücke soll von der Straße Zum Langerhof ausgehend eine 4 m breite 
verkehrsberuhigte Privatstraße errichtet werden. Zur Umsetzung dieser Erschließungsstraße soll der 
Bebauungsplan 9a „Hoerstgen Süd“ 1. Änderung daher geändert werden. Der Planbereich des 
Bebauungsplans 9a „Hoerstgen Süd“ 1. Änderung der 1. Änderung ist im beigefügten Übersichtsplan 
dargestellt. 
 
Beteiligungszeitraum 
Die öffentliche Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit  
 

vom 25. März 2022 bis zum 25. April 2022. 
 
Während dieser Zeit können die Planunterlagen eingesehen werden und es besteht für alle Interessierten 
die Gelegenheit, sich über die Planungen zu informieren. Äußerungen und Anregungen können schriftlich 
oder zu Protokoll gegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Mitteilungen per E-Mail an die Adresse: 
planungsamt@kamp-lintfort.de zu geben. 
 
Unterlagen 

Die vollständigen Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter der Adresse 
www.kamp-lintfort.de/de/planung/aktuelle-planverfahren eingesehen werden oder über das zentrale In-
ternetportal des Landes unter www.bauleitplanung.nrw.de aufgerufen werden. Sofern Sie sich die Unter-
lagen postalisch zusenden lassen möchten, können Sie sich unter 02842/912-328 mit dem Planungsamt in 
Verbindung setzen. Die Form der Auslegung entspricht den Vorgaben des § 3 Plan-
ungssicherstellungsgesetz (PlanSiG).  
 
Kontaktaufnahme 

Wir bieten Ihnen an, Ihre Fragen und Hinweise zur Planung mit dem/r zuständige/n Sachbearbeiter/in wäh-
rend der nachfolgend genannten Dienstzeiten unter 02842/912-328 telefonisch zu erörtern und sich über die 
Planungen zu informieren. Sofern darüber hinaus eine persönliche Einsichtnahme im Rathaus gewünscht 
ist, bitten wir Sie, sich vorab während der Dienstzeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) unter 02842/912-328 mit dem Planungsamt in Verbindung zu setzen, 
damit wir Ihnen eine Einsichtnahme nach Absprache ermöglichen können.  
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Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Datenschutzhinweis 

Gemäß Datenschutzgrundverordnung wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten in den 
abgegebenen Stellungnahmen zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetzbuch erhoben und ge-
speichert werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt nach Artikel 13 EU-
Datenschutzgrundverordnung zum Thema „Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung“, welches mit 
ausliegt. 
 
Kamp-Lintfort, den 16. März 2022 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister  
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Rene Virag 

 

Das Land NRW, vertreten durch das Jugendamt der Stadt Kamp-Lintfort als 
Unterhaltsvorschusskasse, hat für Herrn Rene Virag, letzte bekannte Anschrift Rundstraße 25 in 
47475 Kamp-Lintfort, eine Inverzugsetzung über Unterhaltsvorschussleistungen vom 08.03.2022, 51-
Hey, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, 
Amt für Schule, Jugend und Sport, Zimmer 310, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Das 
Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen 
sind. 

 

Kamp-Lintfort, 08.03.2022 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister 
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Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
 
„Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3202162388 (alt: 102162385) und 
3203303411 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 
werden.  

Die Inhaber der jeweiligen Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte un-

ter Vorlegung des jeweiligen Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos 

erklärt wird. 

 

Duisburg, den 2. März 2022 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3203156645 und 3240047799 (alt: 
140047796) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 
werden.  

Die Inhaber der jeweiligen Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte un-

ter Vorlegung des jeweiligen Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos 

erklärt werden. 

 
Duisburg, den 9. März 2022 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3219080292 (alt: 119080299) der Sparkasse Du-
isburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 14. März 2022 

 

 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
 
Das Sparkassenbuch Nr. 3200174062 (alt: 100174069) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadt-
sparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 14. März 2022 
 
 
 
 
 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 
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